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Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 StGHVO - 
Marktgemeinde Gnas 
 
 
Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im Anlagevermögen nach den 
tatsächlichen aufgewendeten Anschaffungs-/Herstellungskosten - nach dem 
Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst. 
 
Die unter den aktiven Finanzinstrumenten angeführten Beträge wurden anhand der 
Depotauszüge mit dem ausgewiesenen Depotwert per 31.12.2024 erfasst. Die 
Teilbeträge, die den Bonifikationen zuzuordnen sind, wurden in die 
Neubewertungsrücklage (für die zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumente) 
eingestellt. 
 
Die Beteiligungen wurden entsprechend den letztverfügbaren 
Rechnungsabschlüssen mit ihren anteiligen Eigenkapitalbeträgen erfasst, die 
Wertveränderungen wurden den Neubewertungsrücklagen zugewiesen. 
 
Die langfristigen Forderungen aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht 
abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden. Die übrigen langfristigen Forderungen 
wurden ebenfalls nicht abgezinst, da der UDRB-Referenzwert derzeit einen 
Minusbetrag aufweist und eine diesbezügliche Verzinsung dem Niederstwertprinzip 
widerspricht.  
 
Die Kassa- und Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 
überein. Bestätigungen darüber - gegengezeichnet vom Bürgermeister und 
Gemeindekassier - liegen vor. Der negative Bankkontostand am 31.12.2024 bei der 
Raiffeisenbank Region Feldbach eGen in Höhe von € 2.473.630,82 wird auf der 
Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen. 
 
Die Vorratsbewertung wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen 
die Wertgrenzen nicht überschreiten (sonst Beschreibung der Bewertungsmethode zB 
Niederstwertprinzip). 
 
Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen Zahlungsmittelreserven entsprechen 
den ausgewiesenen zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.  
Die nicht durch Zahlungsmittelreserven gedeckten zweckgebundenen 
Haushaltsrücklagen aus den Gebührenhaushalten befinden sich unter der Position 
Innere Darlehen. 
 
Die von den Mietern hinterlegten und von der Marktgemeinde Gnas als Betriebsleiterin 
verwalteten Kautionen für die Wohn- und Geschäftsgebäude betragen am 
Rechnungsabschlussstichtag in Summe € 4.867,00. 
 
Ergebnisrechnung 
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Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im 
Lagebericht. 
 
Finanzierungsrechnung - Investive Gebarung  
 
Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Finanzjahr 2024 können der Übersicht 
entnommen werden (Details siehe Investitionsnachweis Anlage 7 StGHVO): 
 

 
 
Einzahlungen im Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung: 
 

 - 
 
Auszahlungen im Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung: 
 

 - 
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Einzahlungen im Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben: 
 

 1200028 Volksschule: € 0,00 (+ 2022: € 11.619,00) 

 1200021 Mittelschule: € 2.840.000,00 (+ 2022: € 2.053.255,44) 

 1200015 Kindergarten: € 0,00 (+ 2022: € 34.298,47) 

 1200022 Sporthalle: € 0,00 (+ 2022-2023: € 8:569,56) 

 1200020 Stadion USV Gnas: € 744.347,50 

 1200029 Musikschule: € 0,00 (+ 2022: € 7.284,00) 

 1200007 Einrichtungen der Kulturpflege: € 0,00 

 1200024 Hochwasserschutz: € 0,00 (+ 2022-2023: 116.581,81) 

 1200031 Freibad: € 0,00 (+ 2022: € 1.190,00) 

 1200008 Grundbesitz: € 0,00 (+ 2022: € 19.516,40) 

 1200025 Wasserversorgung: € 81.481,75 (+ 2023: € 12.585,61) 

 1200026 Abwasserbeseitigung: € 112.004,36 (+ 2023: € 53.880,13) 

 1200019 Wohn- u. Geschäftsgebäude: € 17.428,34 

 1200017 Bauhof: € 0,00 

 3200004 Freiwillige Feuerwehr: € 263.000,00 (+ 2023: € 327.563,39) 

 1200001 Marktgemeindeamt: € 0,00 (+ 2022: € 28.765,97) 

 1200003 Ortsbildgestaltung: € 0,00 (+ 2022: € 3.726,00) 

 1200005 Wegebau: € 305.790,50 (+ 2020-2022: € 316.954,92) 
 
Auszahlungen im Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben:  
 

 1200028 Volksschule: € 20.739,45 (+ 2021-2023: € 44.997,78) 

 1200021 Mittelschule: € 3.042.083,30 (+ 2021-2023: € 700:237,42) 

 1200015 Kindergarten: € 0,00 (+ 2021-2023: € 174:353,95) 

 1200022 Sporthalle: € 0,00 (+ 2021: € 949,45) 

 1200020 Stadion USV Gnas: € 0,00 (+ 2020-2023: € 1.530.959,17) 

 1200029 Musikschule: € 0,00 (+ 2021: € 7.284,00) 

 1200007 Einrichtungen der Kulturpflege: € 4.415,00 

 1200024 Hochwasserschutz: € 0,00 (+ 2021: € 41.414,62) 
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 1200031 Freibad: € 1.880,90 (+ 2021-2023: € 49.318,70) 

 1200008 Grundbesitz: € 2.030,00 (+ 2020: € 79.487,00) 

 1200025 Wasserversorgung: € 5.713,75 

 1200026 Abwasserbeseitigung: € 121.880,10 (+ 2019-2022: € 59.935,74) 

 1200019 Wohn- u. Geschäftsgebäude: € 2.455,80 (+ 2020-2021: € 90.632,39) 

 1200017 Bauhof: € 51.365,84 (+ 2020-2023: € 104.323,58) 

 3200004 Freiwillige Feuerwehr: € 0,00 (+ 2022: € 145.688,31) 

 1200001 Marktgemeindeamt: € 9.043,68 (+ 2021-2023: € 82.826,74) 

 1200003 Ortsbildgestaltung: € 0,00 (+ 2021-2023: € 10.368,21) 

 1200005 Wegebau: € 28.710,98 (+ 2019-2023: € 1.446.793,12) 
 
Finanzierungsrechnung - Finanzierungstätigkeit 
 
Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Finanzjahr 2024 neu 
zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von € 2.851.068,49 - siehe auch 
Tabelle oben (Details siehe Anlage 6d VRV 2015). 
 
Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Finanzjahr 2024 
bezahlten Tilgungen von Finanzschulden (Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten 
- Details siehe Anlage 6d und 6i VRV 2015). 
 
Haushaltsrücklagengebarung 
 
Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 
 
Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve 
aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung von zukünftigen geplanten 
Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, 
die mit Beschlussfassung vom 19.03.2025 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz 
gebildet wurden (EB-RL), sollen in den nächsten Jahren zur Verbesserung des 
kumulierten Nettoergebnisses - im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge 
abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden. 
 
Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die ab dem 
Jahr 2015 aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive 
Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-
Mittel finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst (Beilage liegt vor). 
 
Ad C.III.1.d.: Die per 31.12.2024 ausgewiesenen Inneren Darlehen betragen € 
46.658,33. 
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Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen: 
 
Den geplanten Rücklagenentnahmen für die Finanzierung von 
Sanierungsmaßnahmen stehen einerseits Zugänge / Aktivierungen im 
Sachanlagevermögen gegenüber, ohne dass Fremdmittel aufzunehmen sind.  
Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem 
kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu 
Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens. 
 
Sonstige Erläuterungen 
 
Unter den Langfristigen Rückstellungen sind die gesetzlich verpflichteten 
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in Höhe von € 364.453,73 erfasst. 
 
Unter den Kurzfristigen Rückstellungen sind die gesetzlich verpflichteten 
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube in Höhe von € 96.947,71 erfasst. 
 
Für folgende Anlagenzugänge im Finanzjahr 2024 wurden örtliche 
Nutzungsdauern - in Abweichung von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 
VRV 2015 - beschlossen und in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt:  
 

 Es wurden für keine Anlagenzugänge im Finanzjahr 2024 Abweichung von der 
Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 beschlossen. 

 
Die Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen 
Stellenplan sind auf die Personalanforderungen zurückzuführen. Die 
Personalkapazitäten mussten im Finanzjahr 2024 nicht aufgestockt werden. 
 
Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen 
nicht angedruckt: 
 

 Darstellung Ergebnis-/Vermögenshaushalt wirtschaftliche Unternehmungen / 
Eigenbetriebe (Anlagen 1e, 1f Aktiva, 1f Passiva VRV 2015) 

 

 Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) - Anstalten, 
Stiftungen, Fonds) 

 

 Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o 
VRV 2015) 

 

 Liste der nicht bewerteten Kulturgüter 
 

 Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten 


